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Kurz informiert

▶▶ Krankenversicherung
Vorauszahlung von KV-Beiträgen: Auf Änderungen einstellen!

| Der Gesetzgeber plant, die Regeln zur Vorauszahlung der Beiträge für die 
Kranken- und Pflegeversicherung zu ändern. Für die einen Versicherten wird 
es besser, für die anderen schlechter. Hier besteht ggf. Handlungsbedarf. |

Ab 2020 soll das „Vorauszahlungsprivileg“ der „mindestens 62-jährigen“ ent-
fallen. So steht es im Jahressteuergesetz 2019 (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 S. 5 EStG 
2020). Zum Ausgleich soll der im Veranlagungszeitraum der Zahlung abzugs-
fähige Betrag von derzeit dem Zweieinhalbfachen der im Veranlagungszeit-
raum der Zahlung geschuldeten Beiträge zur Basiskranken- und gesetzli-
chen Pflegeversicherung auf das Dreifache angehoben werden.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• LGP verschafft Ihnen einen Überblick über die aktuellen Spielregeln und das, was der 

Gesetzgeber ab 2020 plant. Einen ausführlichen Beitrag mit Gestaltungshinweisen fin-
den Sie auf lgp.iww.de unter der Abruf-Nr. 46182977

Gesetzgeber regelt 
Vorauszahlungs-
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▶▶ Umsatzsteuer
BfH: Vorsteuerabzug aus umzugskosten möglich

| Beauftragt ein nach seiner Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug 
berechtigtes Unternehmen Makler für die Wohnungssuche von Angestell-
ten, kann es hierfür den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. Dies hat der 
BFH zum Vorsteuerabzug aus Maklerleistungen für die Wohnungssuche 
von Angestellten entschieden. Diese waren aufgrund einer konzerninter-
nen Funktionsverlagerung aus dem Ausland an den Standort einer Kon-
zerngesellschaft in das Inland versetzt worden. Mit seinem Urteil bestätigte 
der BFH die Entscheidung der Vorinstanz. |

Im Streitfall liege im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern kein 
tauschähnlicher Umsatz vor, da durch die Vorteilsgewährung überhaupt erst 
die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass Arbeitsleistungen er-
bracht werden konnten, so der BFH. Zudem habe die Höhe der übernomme-
nen Umzugskosten die Höhe des Gehalts nicht beeinflusst. Eine Entnahme 
verneinte der BFH, da von einem vorrangigen Interesse der Gesellschaft aus-
zugehen sei, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bis-
herigem Arbeits- und Wohnort für den Aufbau der Gesellschaft als neuem 
Konzerndienstleister an ihren Unternehmensstandort zu holen. Schließlich 
bejahte der BFH auch den Vorsteuerabzug der Gesellschaft entsprechend ih-
rer steuerpflichtigen Unternehmenstätigkeit. Maßgeblich war hierfür wiede-
rum ein vorrangiges Unternehmensinteresse, hinter dem das Arbeitnehmer-
interesse an der Begründung eines neuen Familienwohnorts zurücktrat 
(BFH, Urteil vom 06.06.2019, Az. V R 18/18, Abruf-Nr. 211565). 

Wichtig | Ob ebenso bei Inlandsumzügen zu entscheiden ist, hatte der BFH 
nicht zu entscheiden.
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